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1. Einleitung und Planungsanlass
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wieck am DarB hat auf ihrer Sit-
zung am 10. April 2012 beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 12 „Gewer-
begebiet Am Eichberg" aufzustellen.

Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans Ni. 12 „Gewerbegebiet Am
Eichberg" sollen die im Plangebiet vorhandenen bisher Oberwiegend land-
wirtschaftlich genutzten Gebaudestrukturen einer gewerblichen Umnut-
zung zugefuhrt werden.

Das Gelande der Rinderanlage diente bisher der Unterbringung von bis zu
600 Rindern. Stallanlagen und Lagerhallen sind ausgehend von der StraBe
„Am Eichberg" durch unterschiedliche Betonflachen und Zuwegungen er-
schlossen.

Vorliegende Investitionsabsichten zielen darauf ab, den baulichen Bestand
in Teilbereichen so umzunutzen, dass Kleingewerbebetriebe Buro-, Verwal-
tungs- und Lagerraume eingerichtet werden kiinnen.

Die sehr gunstige Verkehrsanbindung bietet einen entscheidenden Stand-
ortvorteil. Handwerksbetrieben der Region soil die Moglichkeit geschaffen
werden, sich aus storungsempfindlichen Wohngebieten in diesen Geltungs-
bereich zu verlagern. Es wird durch die Aufstellung dieses Bebauungsplans
em n Entwicklungsraum fur kleine und mittlere Gewerbebetriebe der Region
geschaffen, urn die touristisch gepragten Ortslagen Wieck, aber auch die
umliegenden Gemeinden Zingst, Prerow und Born zu entlasten.

Aufgabe des Bebauungsplans soil es daruber hinaus sein, durch die Aus-
weisung eines Mischgebietes im Sudwesten des Plangebietes eine an die
bestehende Nutzung angelehnte Nutzungsmischung aus Wohnen und Ge-
werbe planungsrechtlich abzusichern.

2. Grundlagen der Planung

Rechtsgrundlagen
o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Sep-

tember 2004 (BGBI. I. S 2414), zuletzt geandert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBI. I S. 1748)

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom
23. Januar 1990 (BGBI. I S.132), zuletzt geandert durch Art. 2 des Ge-
setzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. I S. 1548)
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o Planzeichenverordnung (PlanZV 90) I. d. F. vom 18. Dezember 1990
(BGBI. 1991 I S. 58), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 22. Juli 2011 (BGBI. I S. 1509)

o Kommunalverfassung fur das Land Mecklenburg-Vorpommern
(Kommunalverfassung - KV M -V) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M -V 2011, S. 777)

o Landesplanungsgesetz (LPIG) I. d. F. der Bekanntmachung vom 5.
Mai 1998 (GVOBI. M -V S. 503), zuletzt geandert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVOBI. M -V S. 323, 324)

o Gesetz Ober Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-
schutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009, BGBI. I S. 2542, zuletzt
geandert durch Artikel 4 Absatz 100 des Gesetzes vom 7. August 2013
(BGBI. I S. 3154)

Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfiihrung
des Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausfuhrungsgesetz
NatSchAG M -V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Februar
2010 (GVOBI. M -V S. 66), zuletzt geandert durch Artikel 14 des Geset-
zes vom 12. Juli 2010 (GVOBI. M -V S. 383, 395)

o Waldgesetz fiir das Land Mecklenburg-Vorpommern
(Landeswaldgesetz-LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
27. Juli 2011 (GVOBI. M -V 2011, S. 870)

o Verordnung zur Bestimmung von Ausnahmen bei der Einhaltung
des Abstandes baulicher Anlagen zum Wald
(Waldabstandverordnung-WAbstV0 M -V) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 20. April 2005 (GVOBI. M -V S. 805)

o Hauptsatzung der Gemeinde Wieck a. DarB in der aktuellen Fassung

Planungsgrundlagen

o Vermessungsplan des Vermessungsburos Frank Sauder, Neubran-
denburg, Stand 01.08.2012 (Hohenbezug DHHN 92, Lagebezug ETRS
89)

o Auszug ALK (automatische Liegenschaftskarte) im digitalen Format
EDBS vom 12. 12. 2013, Katasteramt Fachdienst 41 Landkreis Vor-
pommern-ROgen
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3. Raumlicher Geltungsbereich
Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans 1st in der Planzeich-
nung im MaBstab 1:1.000 dargestellt und belauft sich auf eine Flache von
ca. 4,18 ha. Er erstreckt sich auf das Gebiet der bestehenden Tierhal-
tungsanlage „Am Eichberg" sowie auf em n siidwestlich angrenzendes
Grundstiick im AuBenbereich innerhalb der Gemarkung Wieck (Flurstucke
45 (teilweise), 46-52, 53/5, 53/3 und 53/4 der Flur 2; Flurstilicke 1, 12/1,
12/2, 12/3, 13, 14/1, 15/1 und 16/1 der Flur 3 sowie Flurstuck 194 [tell-
weise] der Flur 12).

Das Plangebiet wird nordwestlich durch die Straee „Am Eichberg" (Flur-
stOck 35/7, Flur 2 Gemarkung Wieck), im Nordosten durch em n Waldstuck
(Flurstuck 44, Flur 2, Gemarkung Wieck), im Suclosten durch GrOnflachen
(Flurstucke 8, 10, 11, 14/2, 15/2, 16/2, Flur 3, Gemarkung Wieck) und im
Siidwesten durch Wohnnutzungen (Flurstuck 55/5, Flur 2, Gemarkung
Wieck) begrenzt.

Die Abgrenzung wurde so gewahlt, dass sowohl das Betriebsgelande der
ehemaligen Tierhaltungsanlage als auch die sudwestlich angrenzenden
Wohnnutzungen einbezogen werden, urn die zu erwartenden Immissions-
wirkungen berucksichtigen zu !carmen.

4. Ausgangssituation

Stadtebauliche Einbindung
Der Planungsraum befindet sich in Randlage der Ortschaft Wieck am Dare,
ca. 1,5 km vom Ortskern entfernt.

Die nordwestliche Plangebietsgrenze verlauft getrennt durch die StraBe
Am Eichberg unmittelbar entlang des Nationalparkgebietes Vorpommersche
Boddenlandschaft. Westlich und auch nordlich ergeben sich aus der Wald-
eigenschaft Abstandsforderungen fur geplante bauliche Anlagen.

Suclostlich grenzen an den Geltungsbereich Wohnnutzungen im Aueenbe-
reich, die durch eine entsprechende Satzung planungsrechtlich erfasst
sind. RegelungslOcken innerhalb des Bebauungsplangebietes kannen mit
der Oberplanung als Mischgebiet geschlossen werden.

Die stdtebauliche Zuordnung des Planungsraumes entlang der StraBe
„Am Eichberg" und die Inanspruchnahme des Gelandes einer ehemaligen
Tierhaltungsanlage mit einem sehr hohen Versiegelungsgrad bieten emn
hohes Entwicklungspotenzial fur die angestrebte gewerbliche Umnutzung.
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Bebauung und Nutzung

Das Plangebiet 1st groBtenteils bebaut. Der Planungsraum diente bisher
Oberwiegend der Rinderanlage zur Unterbringung von bis zu 600 Rindern.
Die Stallanlagen und Lagerhallen sowie die an das Burogebaude angren-
zende Wohnbebauung sind Ober die StraBe „Am Eichenberg" erschlossen.
Die landwirtschaftliche Nutzung verursachte einen hohen Versiegelungs-
grad der Flache.

Ver- und Entsorgung

Die Ver- und Entsorgung des Geltungsbereiches wird mit zahlreichen Me-
dienleitungen abgesichert.

Es sind Anlagen der Wasserver- und Abwasserentsorgung, der Elektrover-
sorgung, der Versorgung mit Multimediadiensten und Telekommunikation
sowie Gasversorgungsleitungen vorhanden.

Im Plangeltungsbereich befinden sich hochwertige Telekommunikations-
linien der Telekom.

Im Vorfeld der ErschlieBung 1st der Abschluss eines ErschlieBungsvertrages
mit dem ErschlieBungstrager (Bautrager) notwendig.

Fur den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die
Koordinierung mit dem StraBenbau und den BaumaBnahmen der anderen
Leitungstrager 1st es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschlie-
BungsmaBnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Tech-
nik GmbH so frijh wie moglich, mindestens 2 Monate vor Baubeginn,
schriftlich angezeigt werden.

Zu den vorhandenen elektrischen Betriebsmitteln der E.ON edis AG
sind grundsatzlich Abstande nach DIN VDE 0100 und DIN VDE 0101 einzu-
halten. Vorhandene und in Betrieb befindliche Kabel durfen weder freige-
legt noch Oberbaut werden. Zur Gewahrleistung der geforderten Min-
desteingrabetiefen sind Abtragungen der Oberflache nicht zulassig. In Ka-
belnahe 1st Handschachtung erforderlich.

FOr den Anschluss an das elektrische Versorgungsnetz 1st eine Erweiterung
der Stromverteilungsanlagen erforderlich. Dazu sind geeignete Flachen im
offentlichen Bauraum vorsehen.

Die Abwasserbeseitigungspflicht liegt beim Abwasserzweckverband
DarB. Dieser Bereich 1st zentral erschlossen, und das Abwasser 1st dem
Abwasserzweckverband nach semen MaBgaben zu Obergeben.

Bearbeitungsstand: April 2014 Bebauungsplan Nr. 12 der Gemeinde Wieck a. D.
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Fur Hausinstallationsanlagen mit Trinkwasserverbrauchen groBer 3,0 lis
wird nach Vorlage des ermittelten Spitzenbedarfs em n Trinkwasservorrats-
behalter vom Anschlussnehmer gefordert.

Vorhandene Hydranten konnen zur Erstbrandbekampfung eingesetzt wer-
den. Die Loschwasserversorgung kann nur im Rahmen der Kapazitaten des
vorhandenen Trinkwassernetzes erfolgen.

Eine Bereitstellungspflicht von Loschwasser seitens der Wasser- und Ab-
wasser GmbH Boddenland besteht nicht.

Aufgrund der vorgesehenen Nutzung ergibt sich em n Anschluss- und Benut-
zungszwang gemaB § 4 der Abfallsatzung des Landkreises Nordvorpom-
mern vom 28. Oktober 2013

5. Vorgaben iibergeordneter Planungen

Planungsrechtliche Ausgangssituation

FLir das Planungsgebiet wurde der Bebauungsplan Nr. 12 „Gewerbegebiet
Am Eichberg" gemaB § 1 Absatz 3 und § 2 Absatz 1 BauGB im April 2012
durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Wieck am DarB aufgestellt.

Erfordernisse der Raumordnung
Bauleitplane unterliegen den Zielen und Grundsatzen der Raumord-
nung. Dabei sind die einzelnen Bundeslander gebunden, Obergeordnete
und zusammenfassende Plane oder Programme aufzustellen.

Ziele der Raumordnung sind gemaB § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG verbindliche
Vorgaben in Form von raumlich und sachlich bestimmten oder bestimmba-
ren vom Trager der Raumordnung abschlieBend abgewogenen textlichen
oder zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplanen zur Entwick-
lung, Ordnung und Sicherung des Raums.

Bei den Grundsatzen der Raumordnung handelt es sich hingegen gemaB §
3 Abs. 1 Nr. 3 ROG urn Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung
des Raums als Vorgaben fur nachfolgende Abwagungs- oder Ermessens-
entscheidungen. Fur nachgeordnete Bauleitplanverfahren besteht eine Be-
rOcksichtig ungspflicht.

Fijr Planungen und MaBnahmen der Gemeinde Wieck am DarB ergeben sich
die Ziele, Grundsatze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus
folgenden Rechtsgrundlagen:

Bearbeitungsstand: April 2014 Bebauungsplan Nr. 12 der Gemeinde Wieck a. D.
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• Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008 (BGBI. I S. 2986)

• Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vom 05.05.1998
(GVOBI. M -V 1998, S. 503, mehrfach geandert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVOBI. M -V S. 323, 324)

• Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP
M -V) vom 30.05.2005 (GVOBI. M -V 2005, S. 308)

• Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP VP
2010) vom 19.08.2010 (GVOBI. M -V 2010, S. 453)

Die wesentlichen Ziele und Grundsatze der fur die Gemeinde Wieck ma13-
geblichen Regionalplanung ergeben sich aus dem RREP VP 2010. Das RREP
VP beinhaltet em n regionales Gesanntkonzept des Regionalen Planungsver-
bandes Vorpommern auf der Grundlage sachlich und raumlich konkretisier-
ter Ziele und Grundsatze fCir die Planungsregion Vorpommern. Die Ge-
meinde Wieck a. D. befindet sich innerhalb der Planungsregion Vorpom-
mern.

Der B -Plan der Gemeinde Wieck am Dar-13 liegt nach der Karte M 1:100.000
des RREP VP in einem der dort dargestellten Tourismusschwerpunktraume
sowie in Vorbehaltsgebieten fur die Landwirtschaft und den Hochwasser-
schutz. Mit den raumordnerisch bedeutsamen Belangen u. a. des Touris-
mus, der Landwirtschaft und des Hochwasserschutzes hat sich die Ge-
meinde planerisch wie folgt auseinandergesetzt:

Tourism us:

Gerna13 Programmsatz 3.1.1 (3) RREP VP zahlt die Gemeinde Wieck a. D.
zu den landlichen Rumen mit gunstiger wirtschaftlicher Basis, die weiter ge-
starkt werden sollen, damit sie als bedeutende Wirtschaftsstandorte em n vielfalti-
ges Arbeits- und Ausbildungsplatzangebot fur die Bevolkerung bereithalten kon-
nen. Mit diesem regionalplanerischen Grundsatz 1st die Planungsabsicht
der Gemeinde zur Entwicklung eines Gewerbegebietes vereinbar. Die Be-
reitstellung von Arbeitsplatzen im Gemeindegebiet starkt i. V. m. der An-
siedlung von Unternehmen die Wirtschaftskraft der Gemeinde.

Auf der Grundlage des Programmsatzes 3.1.3 (2) RREP VP wurden die
Tourismusraume des LEP M -V in der Planungsregion Vorpommern welter
differenziert. Die Halbinsel Fischland-DarB-Zingst zahlt mit dem Gemein-
degebiet Wieck a. D. gernaB Programmsatz 3.1.3 (3) RREP VP zu einem
der in der Karte M 1:100.000 dargestellten Tourismusschwerpunktraume.
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Der Tourismus soil als bedeutender Wirtschaftsbereich in der Region Vor-
pommern stabilisiert und nachhaltig entwickelt werden. Dazu sind vielfal-
tige, ausgewogene und sich erganzende Angebote zu entwickeln. Nach
Programmsatz 3.1.3 (8) RREP VP sind starker als bisher Angebote aus an-
deren Wirtschaftszweigen wie Handwerk, Land- und Forstwirtschaft, Fi-
scherei, Industrie, Handel, Kunst, Kultur und Kulturwirtschaft sowie ande-
re Dienstleistungen als touristisches Potenzial zu nutzen. Gema13 Pro-
grammsatz 3.1.3 (13) RREP VP soil die Umsetzung interkommunaler Kon-
zepte zur Entwicklung integrierter touristischer Angebote unterstOtzt wer-
den

Die vorstehend genannten regionalplanerischen Grundsatze werden von
der Planung nicht beeintrachtigt, verhalten sich zur Planung weitgehend
neutral mit Vorteilen zugunsten einer weiteren, evtl. sogar nachhaltigeren
touristischen Entwicklung. Die Aufbewahrung/Einlagerung touristischen
Inventars fur die Campingplatze auf dem Darf3 (Campingwagen, Strand-
korbe u. dgl. m.), die Winterlagerung von Booten und Fahrradern mit ver-
bundener Reparatur sowie der Darf3bahn Prerow (5 - 6 Kleinbahnen fur
touristische Rundfahrten) widerspiegeln den Bedarf fur die Nachnutzung
der freien Kapazitaten. Die Lagerung von Objekten/Artikeln mit Bedeutung
fOr die touristische Vermarktung in relativer Nahe zum Einsatzort ist mog-
lichweise von Vorteil z. B. bei stabilen Hochwetterlagen, da eine rasche
VerfOgbarkeit gewahrleistet ist. Unterstellmoglichkeiten fur den Winter,
Lagerflachen und Werkstatten sind fur Betriebe mit touristischem Profil
(etwa Fahrradverleih, Strandkorbverleih, touristische Events) wesentlich
fur deren Fortbestand. Das mit dem Planvorhaben verbundene Angebot zur
Bereitstellung dieser Flachen an die regionale Tourismuswirtschaft tragt
dazu bei, diesen Wirtschaftszweig weiter zu festigen.

Landwirtschaftsraume

In den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft soil nach Programmsatz 3.1.4
(1) RREP VP dem Erhalt und der Entwicklung landwirtschaftlicher Produkti-
onsfaktoren und -statten auch in den vor- und nachgelagerten Bereichen
em n besonderes Gewicht beigemessen werden. Dies ist bei der Abwagung
mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Maf3nahmen und Vorhaben be-
sonders zu berucksichtigen. GemaB Programmsatz 3.1.4 (2) RREP VP sol-
len im konventionellen Landbau und in der landwirtschaftlichen Tierhal-
tung die an den entsprechenden Standorten vorhandene Ertragsfahigkeit
des Bodens bzw. produktive Betriebsstrukturen erhalten und gestarkt wer-
den, urn eine nachhaltige, am Weltmarkt orientierte landwirtschaftliche
Produktion zu sichern.
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Mit Programmsatz 5.4 (1) (Landwirtschaft) RREP VP soil insbesondere in
den Landlichen Raumen die Landwirtschaft als leistungsfahiger Zweig der
Gesamtwirtschaft erhalten und entwickelt werden. Im Gesamtraum sollen
nach Programmsatz 5.4 (3) RREP VP auch auBerhalb der Landwirtschafts-
raume landwirtschaftliche Betriebe erhalten und entwickelt werden. Ein
Entzug landwirtschaftlicher Nutzflache soil soweit wie moglich vermieden
und die Wiedernutzbarmachung von Flachen fur die Landwirtschaft soil ge-
fOrdert werden. Bei einem notwendigen Entzug von Flachen soli die Exis-
tenz betroffener Betriebe moglichst nicht gefahrdet werden.

Die Gut DarB GmbH & Co.KG hat als Eigner der Flachen die vormalige
landwirtschaftliche Nutzung aufgrund von Flachenverlusten aufgegeben
und erklart, die Rinderhaltung am Standort Wieck a. D. nicht wieder zu
reaktivieren. Das Gelande steht einer Umnutzung fur gewerbliche Zwecke
zur Verfugung. Belange der Landwirtschaft werden nicht mehr beruhrt.

Freiraumentwicklung

Nach Programmsatz 5.1.2 (2) (Boden und Gewasser) RREP VP sollen fla-
chenbeanspruchende MaBnahmen dem Grundsatz des sparsamen Umgangs
mit Grund und Boden entsprechen. MaBnahmen der Wiedernutzbarma-
chung, der Vorrang der Innenentwicklung von Siedlungsgebieten, die Alt-
lastenbewaltigung und die BOndelung von Nutzungen sollen verstarkt wer-
den

Die Nachnutzung bestehender Siedlungsbrache entspricht dem vorstehen-
den regionalplanerischen Grundsatz zur Schonung des Freiraums.

Hochwasserschutz

GernaB Programmsatz 5.3 (2) RREP VP sollen in den Vorbehaltsgebieten
KOstenschutz alle Planungen und MaBnahmen die Belange des Kusten-
schutzes berucksichtigen. Nach der derzeitigen Ausgangssituation urn-
schlieSt eine Verwallung den ostlichen Tell des Plangebietes. Diese 1st
nicht geeignet, das Plangebiet vor Oberflutungen zu schazen. Deshalb
sind in Abstimmung mit der zustandigen Beh6rde Festlegungen zu treffen,
wie z. B. durch Planfestsetzungen zum Erdgeschossniveau oder Objekt-
schutz die Belange des Hochwasserschutzes gewahrt werden sollen.

FOr den Bereich der Ortslage Wieck a. D. gilt gernaB Richtlinie 2-5/2012
des Regelwerkes „Kustenschutz M -V" em n Bemessungswasserstand BHW
von 1,90 m DHHN zuziiglich des Wellenauflaufes. Fur das Plangebiet wurde
em n unteres MaB der FuBbodenhohe von 2,20 m DHHN festgesetzt. Mit die-
ser MaBnahme wird dem Hochwasserschutz Rechnung getragen.
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Siedlungsstruktur

Gernal3 Programmsatz 4.1 (5) RREP VP soil die gewerbliche Bauflachen-
entwicklung auf die Zentralen Orte konzentriert werden. In den anderen
Gemeinden soil sich die gewerbliche Bauflachenentwicklung am Eigenbe-
darf, der sich aus Graf3e, Struktur und Ausstattung der Orte ergibt, orien-
tieren. Dabei ist gernaB Programmsatz 4.1 (6) RREP VP grundsatzlich der
Umnutzung, Erneuerung und Verdichtung vorhandener Baugebiete der
Vorrang vor der Ausweisung neuer Siedlungsflachen zu geben. Nach Pro-
grammsatz 4.1 (7) Satz 1 RREP VP soil sich die Siedlungsentwicklung un-
ter Berucksichtigung sparsamer Inanspruchnahme von Natur und Land-
schaft vollziehen. Bei grof3eren Baulandausweisungen ist eine Kooperation
benachbarter Gemeinden nach Programmsatz 4.1 (9) RREP VP anzustre-
ben. Insbesondere bei der Ausweisung und Nutzung von Gewerbegebieten
soil eine verstarkte Abstimmung und interkommunale Zusammenarbeit
zwischen den Gemeinden erfolgen.

Die Gemeinde Ostseebad Zingst halt die Ausweisung eines Gewerbegebie-
tes im Nahbereich fur sinnvoll, urn Abwanderungen von Unternehmen aus
den Gemeindegebieten zu vermeiden. Dabei wird sich auf den Bedarf orts-
ansassiger Firmen in Zingst bezogen, die mangels eigener Erweiterungs-
mOglichkeiten auf benachbarte Angebote zuriickgreifen wurden. Weitere
Handwerksbetriebe (z. B. Kfz-Werkstatt, Tischlerei, Dachdeckerfirma,
Landschaftsbau und Gartenbetriebe, Hausmeisterdienste) befinden sich
innerhalb der Ortslage und erzeugen ggf. weiteren Bedarf, wenn nachbar-
rechtliche Spannungen auftreten.

Die Gemeinde Ostseebad Zingst hat keine Potenzialflachen fur geeignete
gewerbliche Entwicklungen und begruBt die Umnutzung von Flachen fiir
gewerbliche Ansiedlungen. Wenngleich eine relativ kleine Flache zur Urn-
nutzung vorgesehen ist, so folgt die Gemeinde Wieck a. D. dem vorge-
nannten regionalplanerischen Grundsatz zur interkommunalen Zusammen-
a rbeit.

Die Gemeinde Wieck a. D. entspricht mit ihrer Planung dem Antrag des
Flacheneigners (Gut Darf3) auf Umwidmung der ehemals landwirtschaftlich
genutzten Flache in em n Gewerbegebiet. Das Gut Dar@ verweist in seinem
Antrag auf den bestehenden innerortlichen und regionalen Bedarf. Ver-
schiedene Branchen wie der Tischlereibetrieb Wendt aus Wieck, der Bauhof
Wieck, das Autohaus Maschke aus Prerow, die Fa. Adebar Eventagentur,
em n Garten- und Landschaftsbauunternehmen aus Barth, em n Fleischzerle-
gebetrieb aus Born fragen insbesondere Miet-, Lager- und Werkstattfla-
chen nach. Der gerna13 Programmsatz 4.1 (5) RREP VP erforderliche Eigen-
bedarf fur Gemeinden, die keine zentralortliche Funktion aufweisen, wird
damit nachgewiesen.
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Die Gemeinde entspricht mit der beabsichtigten Planung den regionalpla-
nerischen Grundsatzen zur Siedlungsstruktur des RREP VP. Alternativen
bestehen im Gemeindegebiet nicht. Das wurde eine Inanspruchnahme von
anderen Raunnfunktionen zugeordneten Flachen bedeuten und den vorge-
nannten Grundsatzen widersprechen.

Verkehr

Unter Hinweis auf die Karte M 1:100.000 des RREP VP ist nicht zweifelsfrei zu
erkennen, ob der B -Plan Nr. 12 zu Teilen oder zur Ganze im Infrastrukturkorridor
fur die DarBbahn liegt. Da hierfur noch keine konkrete Planung verfugbar ist,
wird davon ausgegangen, dass beide Planungen miteinander vereinbar sind.

Flachennutzungsplanung

Der Flachennutzungsplan (FNP) dient als behordeninternes Handlungspro-
gramm einer Gemeinde. Er entfaltet keine unmittelbaren Rechtswirkungen
im Verhaltnis zum Burger nach auBen. Er verursacht dennoch rechtliche
Wirkungen von erheblicher Reichweite. Beispielsweise bildet der Flachen-
nutzungsplan den rechtlichen Rahmen, welcher durch das Entwicklungsge-
bot des § 8 Absatz 2 Nr. 1 BauGB bestimmt ist.

Insbesondere im AuBenbereich obliegt den Darstellungen eines Flachen-
nutzungsplans eine erhebliche Bedeutung als offentlicher Belang.

Nach § 35 Abs. 1 BauGB k6nnen privilegierte Vorhaben an den Darstellun-
gen des FNP scheitern, wenn diese als offentliche Belange der Zulassigkeit
eines Vorhabens entgegenstehen.

Da der wirksame Flachennutzungsplan fur das Plangebiet des Bebauungs-
plans Nr. 12 weitestgehend keine Festsetzungen getroffen hat, hat die
Gemeinde Wieck am DarB die Aufstellung der 2. Erganzung und Anderung
des Flachennutzungsplans beschlossen. Die WeiBflache soil im Rahmen des
Parallelverfahrens gemaB § 8 Abs. 3 BauGB einbezogen werden. Gleichzei-
tig sollen Teilbereiche der bestehenden Wohnbauflache zu Gunsten eines
Mischgebietes reduziert werden.
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Sonstige kommunale Planungen

Mit dem Planentwurf wird eine Teilflache der seit 1. August 2008 rechtver-
bindlichen AuBenbereichssatzung gernaB § 35 Abs. 6 BauGB der Gemeinde
Wieck fur die Ortslage „Am Eichberg" Oberplant. Die Satzung regelt die
Zulassigkeiten des Wohnens im AuBenbereich vorwiegend ft:1r die sich sal-
Ostlich anschlieBenden Hoflagen entlang der LandesstraBe L 21.

Sie bezieht trotz einer entsprechenden Ausweisung im Flachennutzungs-
plan nicht alle dem Wohnen zugedachten Gebaude em, so dass mit dem
vorliegenden Bebauungsplan erhaltenswerte Bausubstanz im AuBenbereich
nachhaltig gesichert werden kann.

Die Rechtskraft des Bebauungsplans vorausgesetzt, wird damit eine Fla-
che, die bisher bewusst der Beurteilung gemaB § 35 BauGB unterliegen
sollte, nach § 30 BauGB bzw. den Zulassigkeiten und Unzulassigkeiten des
im Bebauungsplan ausgewiesenen Mischgebietes zu beurteilen sein.

Dabei greift insbesondere fOr den bereits Liberplanten Teil des Grundstiicks
(bestehendes Wohnhaus) der Grundsatz ,,/ex posterior derogat legi priori".
Das neu geschaffene Recht verdrangt das fruhere Recht. Der neue Bebau-
ungsplan Oberlagert damit gleichsam den frOheren Plan mit der Folge,
dass dessen Festsetzungen das entgegenstehende friThere Recht verdran-
gen, ohne es aufzuhebeni.

Fachgesetzliche Vorgaben

Die innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 12 gelege-
nen Flachen sind nicht Bestandteil des Nationalparks Vorpommersche Bod-
denlandschaft. Der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft ist
dennoch von den geplanten MaBnahmen betroffen.

Die nordwestliche Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes Nr. 12 verlauft unmittelbar entlang des Nationalparkgebietes,
hier Wald. Im Nordosten befindet sich ebenfalls em n Waldstijck. GemaB §
20 Abs. 1 Landeswaldgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LWaldG M -V)
vom 27. Juli 2011 ist bei der Errichtung baulicher Anlagen em n Abstand
zum Wald von 30 Metern einzuhalten.

Die Errichtung von baulichen Anlagen im Waldabstandsbereich (30 m von
der baulichen Anlage zur Waldgrenze) ist nach § 2 Abs. 1-6, § 3 Abs. 2
Waldabstandverordnung als Ausnahme grundsatzlich genehmigungspflich-
tig

1 BVerwG, Urt. V. 10.08.1990 — 4 C 3.90
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Ausnahmen von der Einhaltung des Waldabstandes konnen gernaB § 2 Nr.
6 der WAbstV0 M -V zugelassen werden bei Anlagen, die nicht zu Wohn-
zwecken oder nicht dem vorObergehenden Aufenthalt von Menschen die-
nen, soweit gewahrleistet ist, dass aufgrund der Eigenart der Anlage, der
Oftlichen Gegebenheiten oder geeigneter MaBnahmen der mit dem Wald-
abstand beabsichtigte Schutzzweck nicht erheblich beeintrachtigt wird.

Das kommunale Planungskonzept berucksichtigt die Vorgaben der Waldab-
standsverordnung und beschrankt die Nutzung innerhalb der mit GE 1 ge-
kennzeichneten Gewerbegebiete und MI 1 gekennzeichneten Mischgebiet
auf die durch § 2 Nr. 6 der WAbstV0 M -V gedeckten Nutzungen. Hinter-
grund ist der Bestand an baulichen Anlagen innerhalb des Geltungsberei-
ches. Seit Jahrzehnten vorhandene Lagerhallen konnen ohne weiteres
auch fOr gewerbliche Einlagerungen genutzt werden, sofern die Funktion
als gewerbliche Lagerhalle nicht mit dem vorubergehenden Aufenthalt von
Menschen verbunden ist.

6. Ziele und Inhalt der Planung
Aufgabe des Bebauungsplans ist es, eine stadtebauliche Ordnung gemaB
den in § 1 Abs. 3 und 5 BauGB aufgefuhrten Planungsleitsatzen zu ge-
wahrleisten. Im Sinne einer baulichen Verdichtung, zur Gewahrleistung
einer stadtebaulichen Ordnung und zur gestalterischen Einflussnahme ist
es erforderlich, diese Forderungen Ober eine Bebauungsplanung festzu-
schreiben.

Ziel des o. g. Bauleitplanverfahrens ist es, die vorhandene bisher Oberwie-
gend landwirtschaftlich genutzte Gebaudestruktur einer gewerblichen Urn-
nutzung zuzufuhren und die vorhandene Wohnbebauung in ihrem Bestand
planungsrechtlich zu sichern sowie angemessene Erweiterungsmoglichkei-
ten zu schaffen.

Dabei sind die Vorgaben der Verordnung zur Bestimmung von Ausnahmen
bei der Einhaltung des Abstandes baulicher Anlagen zum Wald (WAbstV0
M -V) zu beachten.

Der mit dem Planvorhaben verbundene Entzug bisher landwirtschaftlich
genutzter Flachen ist damit begrundet, dass der Standort fur die Tierhal-
tung bezuglich der Anforderungen an die SchutzgOter Mensch, Tier und
Pflanzen etc. entsprechende Abstande zur angrenzenden Wohnnutzungen
einhalten muss. Landwirtschaftliche Betriebe sind innerhalb dieser Ge-
bietsausweisung nicht mehr geplant, da derzeit keine begrundete Annah-
me besteht, dass sich solche ansiedeln wollen.
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Aufgabe des Bebauungsplans soil es darOber hinaus sein, durch die Aus-
weisung eines Mischgebietes gemal3 § 6 BauNVO eine an die bestehende
Nutzung angelehnte Nutzungsmischung aus Wohnen und Gewerbe pla-
nungsrechtlich abzusichern.

Erganzend zur Wohnnutzung wird damit die Ansiedlung von nicht storen-
dem Gewerbe in diesem Mischgebiet ermoglicht. Diese Mischnutzung bildet
eine Grundlage fur die wirtschaftliche Entwicklungsperspektive der Ortsla-
ge Wieck am Darf3.

Die privaten Grunflachen des Plangebietes sind Oberwiegend als MaBnah-
meflachen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft festgesetzt und beschranken sich groBtenteils auf den Randbe-
reich des Plangebietes. Diese sind innerhalb einer Flachenbilanz der tat-
sachlichen Nutzungen als untergeordnet zu bewerten.

Art der baulichen Nutzung

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird unter anderem Gewerbege-
biet (gema13 § 8 BauNVO) zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben festge-
setzt.

Folgende Festsetzungen wurden getroffen:

1. Das ausgewiesene Gewerbegebiet GE 1 dient gema8 § 8 BauNVO vor-
wiegend der Unterbringung von nicht erheblich belastigenden Gewerbe-
betrieben. Zulassig sind gemal3 § 9 Abs. 6 BauGB I. V. m. § 2 Nr. 6 der
WAbstV0 M -V gewerbliche Lagerha user und Lagerplatze, die nicht dem
vorObergehenden Aufenthalt von Menschen dienen.

2. Das ausgewiesene Gewerbegebiet GE 2 dient gema8 § 8 BauNVO vor-
wiegend der Unterbringung von nicht erheblich belastigenden Gewerbe-
betrieben. Zulassig sind Gewerbebetriebe alter Art, Lagerhauser, Lager-
platze, Geschafts-, Buro- und Verwaltungsgebaude. Ausnahmsweise zu-
lassig sind Wohnungen fur Betriebsinhaber, die dem Gewerbebetrieb
zugeordnet und ihm gegenuber in Grundflache und Baumasse unterge-
ordnet sind.

3. Die max/male Grundflachenzahl ist fur die Gewerbegebiete GE 1 und
GE 2 gemal3 § 17 Absatz 1 BauNVO auf 0,8 begrenzt. Abweichend von
§ 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO darf die zulassige Grundflachenzahl nicht
0berschritten werden.

FUr die Nutzung im Gewerbegebiet GE 2 wird den Gewerbetreibenden mit
der ausnahmsweisen Zulassigkeit von Wohnungen fUr die Betriebsinhaber
eine optimale Nutzung ermoglicht. Diese untergeordnete Funktion soil eine
wirtschaftliche Betreibung fur das Unternehmen f6rdern.
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Des Weiteren wird em n Mischgebiet genriaB § 6 BauNVO im Geltungsbereich
festgesetzt. Die Gemeinde strebt eine lebendige Nutzungsmischung aus
Wohnen und nicht stOrendem Gewerbe an. Beide Nutzungen sollen quanti-
tativ erkennbar sein, grundsatzlich sollte aber keine der angestrebten Nut-
zungen deutlich Oberwiegen. Dem Gebot der gegenseitigen Rucksichtnah-
me kommt entsprechend eine besondere Bedeutung zu.

GeprOft wurde auch aufgrund des dorflichen Charakters und der vorhan-
denen Immissionssituation die Ausweisung als Dorfgebiet (MD) gema13 § 5
BauNVO.

Der Bestand weist zwar Rudimente land- und forstwirtschaftlicher Be-
triebsstatten auf. Diese werden allerdings groBtenteils nicht mehr land-
oder forstwirtschaftlich genutzt.

Dennoch besteht hier eine klare Nutzungstrennung zur geplanten gewerb-
lichen Nutzung im Norden und dem Wohnen dienenden Nutzungen im Süd-
osten auBerhalb des Plangebietes.

Das Baugesetzbuch trifft fur diese Situation enge Vorgaben. Ein Dorfgebiet
kann die zur Wahrung des Gebietscharakters erforderliche landwirtschaftli-
che Pragung grundsatzlich nur durch einen im Gebiet selbst ansassigen
Betrieb nach § 201 BauGB erfahren.

Es geniigt nicht, wenn sich em n landwirtschaftlicher Betrieb im angrenzen-
den Innen- oder AuBenbereich auf das Baugebiet auswirkt. 1st diese Vo-
raussetzung nicht erfullt, kann eine MD-Festsetzung die Nichtigkeit des
Bebauungsplans erwirken.2

Planungsabsicht der Gemeinde ist zudem die Sicherung einer breiten Ent-
wicklung von nicht storenden Gewerbebetrieben auch fOr fruher landwirt-
schaftlich genutzte Gebaude parallel zur Forderung der Wohnnutzungen.
Die ungenutzten Scheunen und Stalle bieten Perspektiven fur die Erschlie-
Bung gewerblicher Strukturen.

Die Gemeinde setzt aus diesen o. g. Grunden und entsprechend der tat-
sachlichen Nutzung em n Mischgebiet mit nachbarschutzender Wirkung fest.
Wohnen ist damit ohne wesentliche Storungen und gesundheitliche Beein-
trachtigungen moglich; parallel konnen nicht wesentlich storende Gewerbe
auf ihre Duldung vertrauen.

[in MI-Gebiet liegt nur dann vor, wenn es sich urn eine sowohl qualitativ
als auch quantitativ zu verstehende Durchmischung von Wohnen und nicht
wesentlich storendem Gewerbe handelt.

2 Arbeitshilfe Bebauungsplanung, Land Brandenburg, Juni 2006
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MaBgeblich fur die Festsetzung von Mischgebieten 1st nach der geltenden
Rechtsprechung, dass die Ansiedlung von nicht wesentlich storenden Ge-
werbebetrieben tatsachlich moglich oder zumindest zu erwarten 1st.3

Folgende Festsetzungen wurden getroffen:

1. Das ausgewiesene Mischgebiet MI 2 dient dem Wohnen und der Unter-
bringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich sto-
ren. Zulassig sind Wohngebaude, Geschafts- und Burogebaude, Einzel-
handelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des
Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbebetriebe, Anlagen für Ver-
waltungen sowie kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke.

2. Innerhalb des ausgewiesenen Mischgebietes MI 1 sind im Sinne von § 6
BauNVO sowie gema8 § 9 Abs. 6 BauGB I. V. m. § 2 Nr. 6 der WAbstV0
M -V ausschlieBlich gewerbliche Lagerhauser und Lagerplatze, die nicht
dem vorubergehenden Aufenthalt von Menschen dienen, zulassig.

3. Innerhalb der ausgewiesenen Mischgebiete MI 1 und MI 2 sind Tank-
stellen und Vergniigungsstatten im Sinne des § 4a Absatz 3 Nr. 2
BauNVO unzulassig.

4. Die maximale Grundflachenzahl 1st fik die Mischgebiete MI 1 und MI 2
gema8 § 17 Absatz 1 BauNVO auf 0,5 begrenzt. Abweichend von § 19
Abs. 4 S. 2 BauNVO darf die zulassige Grundflachenzahl nicht fiber-
schritten werden.

MaB der baulichen Nutzung

Im Hinblick auf die Wohn- und Arbeitsverhaltnisse, das Orts- und Land-
schaftsbild und die vorhandenen Umweltauswirkungen beabsichtigt die
Gemeinde, die Dichte und auch die Hohenentwicklung von baulichen Anla-
gen Ober das Ma13 der baulichen Nutzung zu beschranken. Besondere Be-
achtung bedarf es hierbei dem Landschaftsbild. Die Umstrukturierung darf
das Landschaftsbild nicht nachteilig beeinflussen.

Dabei gelten die in § 17 BauNVO festgelegten gebietsspezifischen Ober-
grenzen in Abhangigkeit der Art der Nutzung; dementsprechend 1st fur das
Gewerbegebiet die Obergrenze von 0,8 und fur das Mischgebiet 0,6 fest-
gesetzt. Eine Oberschreitung der Obergrenzen 1st nicht zu erwarten.

Urn den Belangen des Hochwasserschutzes Rechnung zu tragen, wird die
die Ful3bodenhohe fur geplante bauliche Anlagen mit 2,20 Metern Ober
DHHN als Mindestma13 unter Berucksichtigung des amtlichen Bemessungs-
hochwassers von 1,90 m NHN festgesetzt.

3 U. Kuschnerus, „Der sachgerechte Bebauungsplan", 3. Auflage, November 2005, S. 263, Abschnitt 547 u. 547
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Bauweise und iiberbaubare Grundstticke

Die Ausnutzbarkeit der einzelnen Grundstucke wird durch Baugrenzen be-
schrankt. Festsetzungen zur Bauweise gehOren nicht zum Gegenstand der
Regelungsabsicht der Gemeinde, urn dem zukunftigen Nutzer keine unno-
tigen Schranken aufzuerlegen.

Verkehrsflachen

Die Festsetzung der StraBenverkehrsflachen erfolgt entsprechend den Vor-
gaben von § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB. Die detaillierte Gliederung dieser
Verkehrsflachen 1st nicht Gegenstand des Bauleitplanverfahrens.

Die in der Darstellung der Planzeichnung Teil A erkennbaren offentlichen
Verkehrsflachen beinhalten auch die Nebenflachen wie Grunstreifen, Versi-
ckerungsmulden, Boschungen und StraBenbegleitgrun und sind dement-
sprechend dimensioniert. Die Fuhrung der Verkehrsflachen ermoglicht eine
optimale Grundstucksnutzung mit gesicherter ErschlieGung.

Verkehrsflachen fur den ruhenden Verkehr werden nicht separat festge-
setzt, sondern sind innerhalb der Baugebiete zulassig.

Durch die Umnutzung der Flachen konnen vorhandene derzeit ungenutzt
versiegelte Strukturen einer bedarfsgerechten Nutzung zugefOhrt und da-
mit die Anspruche des gewerblichen Lieferverkehrs befriedigt werden.

Flachen und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft

Ober § 9 Absatz 1 Nr. 20 BauGB hat die Gemeinde die Moglichkeit, land-
schaftspflegerische Mal3nahmen bzw. Flachen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festzusetzen.

Fur die Grunflache im sudostlichen Tell des Plangebietes (mit A gekenn-
zeichnet) wird eine Bepflanzung in Art und Qualitat festgesetzt. FLir die
mit B gekennzeichnete Flache soil eine Baumhecke entwickelt werden.

Folgende Festsetzungen wurden getroffen:

1. Die mit A gekennzeichneten Flachen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind wie folgt zu be-
pflanzen. Je 100 m2 Pflanzflache sind jeweils 10 Straucher der Arten
Rosa tomentosa, Rhamnus catharticus in der Qualitat 60/100, je-
weils 10 Straucher der Arten Rosa canina, Rosa rubiginosa, Cornus
sanguinea, Corylus avellana in der Qualitat 60/100, 15 Straucher
der Art Prunus spinosa und 20 Straucher der Art Crataegus spec. in
der Qualitat 60/100 anzupflanzen.
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2. Die mit 8 gekennzeichnete Flache zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von &den, Natur und Landschaft 1st als Baumhecke zu
entwickeln.

ortliche Bauvorschriften

Die Stadte und Gemeinden haben aufgrund der Ermachtigung, „Ortliche
Bauvorschriften" erlassen zu kbrinen, die Moglichkeit, im Sinne einer Ge-
staltungspflege tatig zu werden.

Im vorliegenden Bebauungsplan werden die Dachneigung sowie die Zulas-
sigkeit der Hohe der Einfriedungen und die darin erforderlichen offnungen
geregelt. Bei Einfriedungshohen Ober 2,0 m sind Abstandsflachen von und
mit der Einfriedung einzuhalten.

Hinweise

Da sich im Geltungsbereich Festpunkte im Sinne des § 26 GeoVemG M -V
befinden, sind folgende Hinweise zu beachten:

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich diverse geodatische Auf-
nahmepunkte, deren Erhalt gesichert werden muss. Diese Festpunkte sind
mit Vermessungsmarken im Sinne des § 26 des Gesetzes Ober das amtli-
che Geoin formations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und Ver-
messungsgesetz - GeoVemG M -V) vom 16. Dezember 2010 (GV081. M -V
S. 713), gekennzeichnet. Festpunkte durfen nur von den in § 5 Absatz 2
GeoVermG M -V genannten Ste//en eingebracht, in der Lage verandert oder
entfernt werden. Der Trager bzw. der Ausfuhrende von BaumaBnahmen ist
verpflichtet zu prafen, ob eine solche Gefahrdung besteht.

Er muss dies rechtzeitig, jedoch mindestens zwei Monate vor Beginn der
Ma3nahme vor Ort der unteren Vermessungs- und Geoinformationsbehor-
de mitteilen.

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Bau- oder Bodendenk-
male im Sinne des Denkmalschutzgesetzes M -V.

Wenn wahrend der Erdarbeiten Funde oder auffallige Bodenverfarbungen
entdeckt werden, 1st gema8 § 11 DschG M -V (GV8I. M -V Nr. 1 vom
14.01.98, S. 12ff) die untere Denkmalschutzbehorde zu benachrichtigen
und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen des Landesamtes far
Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter in unverandertem Zustand zu
erhalten. Verantwortlich hierfur sind die Entdecker, der Leiter der Arbei-
ten, der Grundeigentumer sowie zufallige Zeugen, die den Wert des Fun-
des erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der An-
zeige.

Bearbeitungsstand: April 2014 Bebauungsplan Nr. 12 der Gemeinde Wieck a. D.
„Gewerbegebiet Am Eichberg"

Begriindung



I 20

Im Plangeltungsbereich befinden sich hochwertige Telekommunikationsli-
nien der Telekom. Rh- die telekommunikationstechnische Erschlief3ung
wird im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan keine Erweiterung des
Telekommunikationsnetzes erforderlich.

Brandschutz

Von offentlichen Verkehrsflachen ist insbesondere fur die Feuerwehr emn
geradliniger Zu- oder Durchgang zu ruckwartigen Gebauden zur Verfugung
zu stellen.

Zu Gebauden, bei denen die Oberkante der Brustung notwendiger Fenster
oder sonstiger zum Anleitern bestimmter Stelien mehr als 8 m Ober der
Gelandeoberflache liegt, ist eine mindestens 3 m breite Zu- oder Durch-
fahrt zu schaffen. Die lichte Hohe der Zu- oder Durchfahrt muss senkrecht
zur Fahrbahn gemessen mindestens 3,50 m betragen (DIN 14090).

Die Zufahrt muss so befestigt sein, dass sie von Fahrzeugen der Feuer-
wehr fur den Katastrophen-, Rettungs- und Brandschutz mit einer Achslast
bis zu 10 t und einem zulassigen Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren wer-
den kann (DIN 14090).

Zur Deckung des Loschwasserbedarfs ist nach dem Arbeitsblatt W 405
(02/2008) des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V.
(DVGW) fur mind. 2 Stunden eine L6schwassermenge von mind. 1.600
1/mm n (192 m3/h) in maximal 300 m Entfernung zu gewahrleisten. Diese
Loschwassermenge muss zu jeder Jahreszeit zur VerfOgung stehen.

Innerhalb des Geltungsbereiches ist die erforderliche Loschwasserversor-
gung von 192 m3 je Brandfall zu gewahrleisten. Fur die Zufahrten sowie
Aufstell- und Bewegungsflachen fur die Feuerwehr gilt die Richtlinie Ober
Flachen fur die Feuerwehr auf GrundstOcken.

Die LOschwasserversorgung des Plangebietes kann vorliegend Ober
Hydranten der Trinkwasserversorgung sowie Ober den LOschwasserteich im
SOclosten des Geltungsbereiches abgesichert werden. Die erforderliche
Loschwasserversorgung ist mit der ortlichen Feuerwehr und den zustandi-
gen Behorden abzustimmen.
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7. Umweltpriifung
Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist im Verfahren der Aufstellung des Bauleitplanes
eine Umweltprufung durchzufuhren. Das Ergebnis 1st in dem Umweltbe-
richt, der em n gesonderter Tell der Begrundung des Bebauungsplans 1st,
darzustellen.
Nach der fruhzeitigen Beteiligung der Behorden und sonstiger Trager of-
fentlicher Belange gernaB § 4 Absatz 1 BauGB und einer entsprechenden
Abstimmung des Umfangs und Detaillierungsgrades der Umweltprufung
nach § 2 Absatz 4 BauGB erfolgt die Darstellung der Ergebnisse im Urn-
weltbericht.
Durch die Umweltprufung konnen vorhersehbare erhebliche Beeintrachti-
gungen der Umwelt sowie deren Wechselwirkungen ermittelt werden. Das
Vorhaben wird deshalb eingehend auf seine Wirkungen auf die SchutzgOter
nach § 2a BauGB untersucht.
Aufgrund der Standortsituation und moglicher Umweltwirkungen des Vor-
habens wird insbesondere fur die SchutzgOter Mensch/Siedlung, Geolo-
gie/Boden, Tiere/Pflanzen und Landschaft em n erhohter Untersuchungsbe-
darf festgestellt.
Die innerhalb des Bebauungsplans ausgewiesenen Gewerbeflachen sollen
vorrangig der Ansiedlung von Kleingewerben im Bereich eines ehemaligen
landwirtschaftlichen Produktionsstandortes dienen.
Gegenstand der Umweltprufung 1st es zu prufen, ob sich die vorhersehba-
ren Wirkungen mit entsprechenden Empfindlichkeiten des Planungsraumes
Oberlagern.
Zu diesem Zweck erfolgte eine Bewertung der planungsrelevanten Arten
im Rahmen einer Potenzialanalyse auf der Grundlage der vorliegenden
Verbreitungsinformationen der Fachbehorden, Vorortbegehungen, von vor-
herrschenden Lebensraumstrukturen und den vorhersehbaren Wirkungen
des Vorhabens.
Nach Einschatzung der Gemeinde Wieck 1st eine detaillierte Kartierung von
Brutvogelarten nicht erforderlich, weil die geplanten Gewerbeflachen aus-
schlieBlich stark anthropogen vorgepragte Flachen in Anspruch nehmen.
Ein erhOhter Untersuchungsbedarf ergibt sich dennoch fur Gebaudebruter
und Fledermause. Die im Bereich der Gewerbeflachen bestehenden Gebau-
deteile konnen nicht von vornherein als Quartier fur Fledermause ausge-
schlossen werden. Das Vorkommen von Niststatten von Gebaudebrutern
1st m5glich.
FOr das Schutzgut Mensch waren insbesondere die vorhandenen Wohnbe-
bauungen suclbstlich des Geltungsbereiches beurteilungsrelevant. Das
Schutzgut Landschaft wurde aufgrund moglicher Beeintrachtigungen durch
die geplanten baulichen Anlagen untersucht.
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Zusammenfassend sind drei Konfliktschwerpunkte mit einem erhohten
Untersuchungsbedarf festzustellen.

• Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft durch geplante
Versiegelungen betreffen die Schutzgater Wasser, Boden, Tiere und
Pflanzen.

• Die Immissionswirkungen durch Larm und Staub innerhalb der Bau-
phase sind bezuglich der Schutzguter Mensch und Luft in Verbindung
mit der nachstgelegenen Wohnbebauung lediglich verbal-argumen-
tativ zu beurteilen.

• Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen sind hinsichtlich der
Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und Landschaft zu beurtei-
len.

Die eingehende PrOfung der Umweltvertraglichkeit des Vorhabens auf die
zusammengefassten Schutzguter ergab, dass mogliche Beeintrachtigungen
nicht die Erheblichkeitskennwerte Oberschreiten.

Die PrOfung der Wirkung des Vorhabens auf die Schutzguter des Untersu-
chungsraums ergab, dass diese nicht erheblich oder nachhaltig beeintrach-
tigt werden (siehe hierzu: Umweltbericht, als gesonderter Tell der Begrun-
dung).

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgutern sind nach der Prufung als
nicht erheblich zu bewerten.

Eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt als Summe der be-
schriebenen und bewerteten Schutzgilter kann nicht festgestellt
werden.
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8. Auswirkungen der Planung

Das Gelande der Rinderanlage diente bisher der Unterbringung von bis zu
600 Rindern. Stallanlagen und Lagerhallen sind ausgehend von der StraBe
„Am Eichberg" durch unterschiedliche Betonflachen und Zuwegungen er-
schlossen.

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 12 „Gewerbegebiet Am
Eichberg" sollen die im Plangebiet vorhandenen bisher Oberwiegend land-
wirtschaftlich genutzten Gebaudestrukturen einer gewerblichen Umnut-
zung zugefuhrt werden. Hierzu sollen die Flachen als Gewerbegebiet (GE)
gemaB § 8 BauNVO ausgewiesen werden. Das Gewerbegebiet dient vor-
wiegend der Unterbringung von nicht erheblich belastigenden Gewerbebe-
trieben.

Dabei sind die Vorgaben der Verordnung zur Bestimmung von Ausnahmen
bei der Einhaltung des Abstandes baulicher Anlagen zum Wald (WAbstV0
M -V) zu beachten.

Deshalb sollen die Innerhalb der Baugebiete GE2 und MI 1 vorhandenen
baulichen Anlagen ausschlieBlich als gewerbliche Lagerhauser und Lager-
platze, die nicht dem vorObergehenden Aufenthalt von Menschen dienen,
ungenutzt werden. Hier werden nach derzeitigem Kenntnisstand keine Urn-
oder NeubaumaBnahmen vorgenommen.

Auch innerhalb der mit MI 2 gekennzeichneten Baugebiete werden auf-
grund der Vorpragung keine wesentlichen baulichen Veranderungen eintre-
ten.

Zu bewertende Eingriffe werden nach den vorliegenden Investitionsabsich-
ten hauptsachlich innerhalb der mit GE 2 gekennzeichneten Gewerbegebie-
te stattfinden.

Die verkehrliche ErschlieBung des Plangebietes ist Ober die Gemeindestra-
Be Am Eichberg, die an die LandesstraBe L 21 anschlieSt, vorgesehen.

Bereits zum gegenwartigen Zeitpunkt ist der Anschluss der Gemeindestra-
Be an die L 21 nicht entsprechend der Nutzung ausgebaut. Eine Deckensa-
nierung wird geprOft. Ober die GemeindestraBe werden der Recyclinghof
der Firma Miring sowie eine Klaranlage erschlossen.

Grundsatzlich kann auf Grund des anstehenden Bodens und des Grund-
wasserstandes eine Versickerung ins Grundwasser erfolgen. Der Nachweis
der Versickerung hat fur beide Nutzungsarten (MI und GE) unter MaBgabe
der maximalen Bebaubarkeit zu erfolgen. Die DWA-Regelwerke Merkblatt
DWA-M 153 und Arbeitsblatt DWA-A 138 sind zu beachten. Die Versicke-
rung ist auf dem jeweiligen GrundstOck, auf dem es anfallt, vorzunehmen.
NachbargrundstOcke sind nicht zu beeintrachtigen.
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Im Zusammenhang mit der Errichtung des Gewerbegebietes sind die Eck-
ausrundungen des Anschlussbereiches der GemeindestraBe an die L 21 an
die zukunftigen Nutzungen anzupassen. Bemessungsgrundlage sind abge-
leitet durch bestehenden Fahrzeugverkehr der Recycling-Anlage Sattelzu-
ge als Bemessungsfahrzeug. Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung auf
der L 21 ist Benutzen des Gegenfahrstreifens der L 21 nicht erlaubt.
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